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Nro . 19 .

Oldenburgische wöchentliche Anzeigen .

Montag , den 7 . May 1770 .
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Verordnung .

Ihro Königl . Majeft . zu Dannemaret , Norwegen sc . 2c . zur Regierung in

denen Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst verordnete , Ober Land Drost ,

Canzeley - Director und Rathe . Wann bey der in hiesigen Graffchaften ein

gefallenen und an verschiedenen Orten ausgebreiteten Hornvieh Seuche , das

Abledern des verreckten Viebes bisher vorboten gewesen , nunmehro aber sol

ches , aus betwegenden Ursachen , und unter gewissen Einschränkungen , wiederum

zu erlauben , für gut gefunden worden ; Als wird desfals folgendes , hierdurch

verordnet und fest gefeßet : 1) hat es bey der , im 8ten Paragrapho der jüngs

ften Verordnung , von 14ten Januar dieses Jahres , wegen Verscharrung des

verreckten Viehes , darin sein Bewenden , daß solches Bieb , mit dem Mist und

Blute , höchstens in 24 Stunden verfchart werden muß , und haben also die

jenige , welche ihr verrecties Bich abeecken laffen wollen , dahin die Anstalten zu

machen , daß folches in der vorgeschriebenen 24ftündigen Zelt gefchebe , widrigene

fals aber das Bich , bey der in der angezogenen Verordnung gefeßten Strafe ,

mit der Haut zu vergraben . 2 ) Die abgedeckte Haute , follen unverzüglich von

dem Eigenthümer selbst in Kalt - Wasser gesteckt , oder auch das Endes , an einen ,

chufter oder Lohgerber , der jedoch in demselben Orte wohnen muß gegeben

und wenigstens 14 Tage und bis das Haar herunter gehet , darin gelassen mers

den , mit der Berwarnung , daß für jede haut , tie nicht diefen gemäß tractivet

wird , 2 Goldgulden unabbittlicher Brüche crleget werden follen , und sind dies

jenige , welche folches auf ein oder die andere Art picht befolgen können , nach

wie vor , ihr Vieh mit der Haut zu verfcharren schuldig . Welchem nächst 3 )

Das von den Häuten herab gebrachte Haar nebft den etwa noch an den Hau

ten befindlichen Hörnern und Klauen , fofort entweder verbrannt , oder wenig ,

ftens 4 Faß tief vargraben werden muß , unter der Verwarnung , daß alle und

jede , die diefem in einem oder dem andern Stücke zuwieder hondeln , mit einer

wilführlichen Geld oder dem Befinden nach , harten Leibes Strafe , beleget



werden sollen . 4 ) Die dergestalt , die gehörige Zeit in Kaff Waffer gestan
dene und vom Haar gesäuberte Haute , können zwar sofort und wann sie noch
feuchte sind , am besten gegerbet werden ; fals sich aber dazu keine Gelegenheit
findet , stehet dem Eigenthümer frey , solche an einem , nicht zu nabe bey seinem ,
oder anderer Leute Vieb Ställen , belegenen Ort , zu trocknen und aufzuheben .
5 ) Endlich aber soll diefe, blos auf das Abdecken gebende Erlaubnis , nicht wei
ter extendirt werden , und es bleibt den Eigenthümern des verreckten Viehes sos
wohl , als den Abdeckern , bey schwerer Geld . und dem Befinden nach Leibes .
Strafe , verboten , solches Vich zu dfnen , und Fett oder Talg heraus zu nehmen ,
sondern es soll das Vieh , in vorhin beschriebener Masse , ungeöfuet verscharrt
werden . Wornach sich männiglich zu achten . Uhrkundlich unter dem , zushie
figen tönigl . Regierungs -Canzeley verordnetem Infiegel .

Oldenburg ey Cancellaria , den 30sten April 1770 .

( L. S. )
I . Gerichtl . Proclam . und Publicat .

1 ) Es istOltmann Kleessenund dessen Ehefrau , zu Mansie , gewillet, ihre im WapelerGroden belegene 4 Jück Landes , nebst den dazu gehörigen Andel Groden am istenJuny a . c , in Dierk Vogelsangs Krughause , verkaufen in lassen.
Die Angabe ist den 11ten Juny h . a , auf hiesiger königl . Regierungs Canzley .

2 ) Der Rathsverwandter Hegeler , zu Delmenhorst , hat sein daselbst auf dem foge¬nannten Wall belegenes freyes Wohnhaus , an den Doctoren Juris , Hinr . Fried .
Hacke , verkauft .

Die Angabe ist den 1 2ten Juny a. c. , aus hiesiger königl . Negierungs - Canzeley.
3) Brune Martens , zu Edawacht, ist gesonnen , zuBefriedigung seiner Creditoren , vonfeinerRotherey folgende Stücke , als : eine Wische hinter dem sogenannten Göhl ,von 2 bis 3 Lagwerk groß eine Wische , Haſelforth genannt , von einem Lagwerk ,ein Tagiverk Wischland , im Werken belegen, ein Tagwerk dergleichen, anf demMohr , Scheffel Saatland , Büntjes Camp genannt , den sogenannten FarrenAcker , von zwey Scheffel Saat , einen Stein Acker von 1 und einen halben Schefsfel Saat , einen kurzen Acker von zwey Scheffel Saat und das sogenannte Reulandvon 4 Scheffel Saat , nebst einem dahinter belegenen kleinen Hof , den 29. Mayverkaufen zu lassen .

Die Angabe ist den 28ften May a. c. , beym königl. Neuenburg . Landgericht.
4 ) Harmen Bagd , zuWielstede, hat einen Placken Landes von seinem ben seinem HausebelegenenCamp , zu einem Scheffel Saat ohngefähr , an Harmen Effemann, dasselbst , verkauft .

Die Angabe ist den 29ften May , beym königl. Delmenhorstischen Landgricht.



5 ) Es soll die von Joh . Wilh . von Fangen Ehefrau , aus ihres Ehemannes , Joh . Wiff
helm von Fangen Concurs gelösete , zu Pfiefewarden belegene Bauerpflichtige Hofs
fieke und Ländereyen , wegen nicht bezahlten Lifeschillings , den 26sten Jung , im
königl . Develgönnischen Landgerichte , anderweit verkauft werden .

Die Angabe ist den 12ten Juny bey obbesagtem Landgerichte .

6) Weyland Boicke von Linen Erben , zu Wiemstorf , haben ihre daselbst belegene 1 und
ein Vierthel Jück Landes , die Mede genannt , sodann ein Bierthel Jück hinter Jo
hann Friederich Stenders Hause , belegen , an Dierich Schierhorst , daselbst , vers
kauft , dieser aber obiges ein Vierthel Jück nebst eineni Vierthel Juck , so dabey be
nachbaret , an Arnold Dierksen , käuflich wiederum überlassen .

Die Angabe ist den 19ten Juny , beym königl . Landwürder Amtsgericht .

7 ) Wann bey der Hahnenknoper Mühle ein neues Wohnhaus erbauet und die dazu ers
forderlichen Materialien nebst Arbeitslohn , Mindestfordernd ausgedungen werden
sollen , dazu Terminus auf den 22ften dieses Monats May anberahmet worden ;
so wird solches hiermit zu jedermanns Wissenschaft gebracht und können diejenis
gen , welche die Lieferung der Materialien und Arbeit zu übernehmen gewillet , am
obbesagten 22sten May des Vormittags um 10 Uhr hieselbst sich einfinden , den
Bestick vorher einsehen , demnächst die Conditiones vernehmen und sodann nach
Gefallen fordern und contrahiren .

Oldenburg aus der königl . Cammer , den 3ten May 1770 .

F . W. von Hendorf .

8 ) Wann weyland Samnel Schorses nachgelassene Wittwe hieselbst , mit ihren sämtli .

chen Creditoren , nachdem einige derselben bereits sich anerkläret , von ihren profi
tirten Forderungen was fallen lassen zu wollen , einen generalen Accord zu treffen
hoffet ; So ist , auf der Wittwe Schorses Ansuchen , Terminus zur gütlichen Be

handlung vor Gericht auf den 1sten May a . c. angesetzet worden , in welchem Ter

mino dann sämtliche der Wittwen Schorses Creditores fich zu dem Ende auf hie
figer königl . Regierungs Can ; len einzufinden haben .

Decretum Oldenburg in Confilio , den 26sten April 1770 .

9 ) Es ist der, auf Anhalten des nunmehro entwichenenJoh . Hinrich Klusmann , auf
den 16ten May 1770 bey dem Amtsgericht zu Barel angesetzt gewesene , in demt

1sten Stück dieser wöchentlichen Anzeigen bekannt gemachte Termin zur Angabe

wegen der vom sel. Ernst Mönnichs Wittwe , ihm überlassenen Pacht des herrschaft¬

lichen Vorwerks , zu Roddens , nebst Mobilien und Moventien , der jetzt verwal

tenden Umständen nach , bis weiter ausgesezet worden .



II . Privatsachen .

1 ) Dierk zur kon auf den 12ten May angefeßt gewesene Bergantung , ist vorkommenden
Umständen nach , wieder aufgehoben .

2 ) Wer roo Rthlr . Ofiernburger Kirchen Gelder zinsbar verlanget , kann sich mit dem
Sicherheits Documenten bey dem Juraten , Hrn . Joh . Nic . Hase , auf dem ans¬
fersten Damm melden und solche sogleich in Empfang nehmen .

3 ) Jacob David , Schuhjude zu Berne , läffet hiedurch bekannt machen , daß niemand
feinem Knecht auf seinem Namen etwas creditiren , oder ausstehende Schulden
an ihn auszahlen möge .

4 ) Albert Gottfried Haucken , zu Altenhuntorf , låffet bekannt machen , daß der auf den
roten dieses angefeste öffentliche Berkauf seiner Ländereyen nicht vor sich gehe ,
und sich desfalls Niemaud in Oltmann Mehrens Hause einzufinden brauche .

5 ) Ein junger Mensch von guter Familie , der im Rechnen und Schreiben wohl erfah
ren , auch hinlängliche Bürgschaft leisten kann , fuchet gegen ein billiges Gehalt ,
als Schreiber bey einem königl . Beamten anzukommen . In der Expedition die ,
ser Anzeigen ist nähere Nachricht zu erhalten .

6 ) Es hat jemand eine Weyde und einen kleinen beschlagenen Wagen zu verkaufen , auch
eine andere Wende , auf einige Jahre zu verheuern . Liebhaber werden ersuchet ,

fich desfalls bey dem Herrn Procurator Roben zu melden , und den Preiß zu vers
nehmen .

7 ) Von der Kanigl . allergnåbigft privilegirten Altonaer Stadt Lotterie , welche im Ja
nio gezogen wird , sind noch einige loose für den bekannten Preiß zu haben . Wer
mein , aus Joh . Gotthard Kalmbachs Concurs gelöfetes Haus und Stall , in der
Schutting Straffe belegen , so nunmehro gut verbessert worden , heuern will , be
liebe fich ehestens bey mir zu melden .

Oldenburg , den sten May 1770 .

Socken .

1 ) Da das von dem Hrn . Detmers bisher bewohnte Münnichsche Haus an der Harew ,
in der Mühlen Straffe auf Michaelis heuerlos wird , so können diejenigen ,
welche Belieben haben , solches wiederum zu heuren , sich fordersamst deswegen
melden .
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